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Kundmachung 
vom 13. März 2018 

der Beschlüsse Nr. 138/2016, 145/2016, 147/2016 
bis 153/2016 und 156/2016 bis 162/2016 des 

Gemeinsamen EWR-Ausschusses 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses: 8. Juli 2016 
Inkrafttreten für das Fürstentum Liechtenstein: 9. Juli 2016 

Aufgrund von Art. 3 Bst. k des Kundmachungsgesetzes vom 
17. April 1985, LGBl. 1985 Nr. 41, in der Fassung des Gesetzes vom 
22. März 1995, LGBl. 1995 Nr. 101, macht die Regierung in den Anhängen 
1 bis 16 die Beschlüsse Nr. 138/2016, 145/2016, 147/2016 bis 153/2016 
und 156/2016 bis 162/2016 des Gemeinsamen EWR-Ausschusses kund. 

Der vollständige Wortlaut der EWR-Rechtsvorschriften, auf die in 
den Beschlüssen Nr. 138/2016, 145/2016, 147/2016 bis 153/2016 und 
156/2016 bis 159/2016 Bezug genommen wird, wird in der EWR-
Rechtssammlung kundgemacht. Die EWR-Rechtssammlung steht in der 
Regierungskanzlei zu Amtsstunden sowie in der Landesbibliothek zur 
Einsichtnahme zur Verfügung. 

Fürstliche Regierung: 
gez. Dr. Daniel Risch 
Regierungschef-Stellvertreter 
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Anhang 1 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 138/2016 
vom 8. Juli 2016 

zur Änderung des Anhangs II (Technische 
Vorschriften, Normen, Prüfung und 

Zertifizierung) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Delegierte Verordnung (EU) 2015/68 der Kommission vom 

15. Oktober 2014 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 167/2013 
des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Anforde-
rungen für die Bremsen von Fahrzeugen im Zusammenhang mit der 
Typgenehmigung von land- und forstwirtschaftlichen Fahrzeugen1 ist 
in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

2. Die Delegierte Verordnung (EU) 2015/96 der Kommission vom 
1. Oktober 2014 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 167/2013 
des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Anfor-
derungen an die Umweltverträglichkeit und die Leistung der An-
triebseinheit von land- und forstwirtschaftlichen Fahrzeugen2 ist in 
das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

3. Die Durchführungsverordnung (EU) 2015/504 der Kommission vom 
11. März 2015 zur Durchführung der Verordnung (EU) Nr. 167/2013 
des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Verwal-
tungsvorschriften für die Genehmigung und Marktüberwachung von 
land- und forstwirtschaftlichen Fahrzeugen3 ist in das EWR-Ab-
kommen aufzunehmen. 

 
1 ABl. L 17 vom 23.1.2015, S. 1. 
2 ABl. L 16 vom 23.1.2015, S. 1. 
3 ABl. L 85 vom 28.3.2015, S. 1. 
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4. Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert 
werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang II Kapitel II des EWR-Abkommens werden nach Num-
mer 40a (Delegierte Verordnung (EG) Nr. 1322/2014 der Kommission) 
folgende Nummern eingefügt: 
"40b. 32015 R 0068: Delegierte Verordnung (EU) 2015/68 der Kommis-

sion vom 15. Oktober 2014 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 
Nr. 167/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates hin-
sichtlich der Anforderungen für die Bremsen von Fahrzeugen im 
Zusammenhang mit der Typgenehmigung von land- und forst-
wirtschaftlichen Fahrzeugen (ABl. L 17 vom 23.1.2015, S. 1) 

40c. 32015 R 0096: Delegierte Verordnung (EU) 2015/96 der Kommis-
sion vom 1. Oktober 2014 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 
Nr. 167/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates in Be-
zug auf die Anforderungen an die Umweltverträglichkeit und die 
Leistung der Antriebseinheit von land- und forstwirtschaftlichen 
Fahrzeugen (ABl. L 16 vom 23.1.2015, S. 1) 

40d. 32015 R 0504: Durchführungsverordnung (EU) 2015/504 der 
Kommission vom 11. März 2015 zur Durchführung der Verord-
nung (EU) Nr. 167/2013 des Europäischen Parlaments und des 
Rates hinsichtlich der Verwaltungsvorschriften für die Genehmi-
gung und Marktüberwachung von land- und forstwirtschaftlichen 
Fahrzeugen (ABl. L 85 vom 28.3.2015, S. 1)" 

Art. 2 

Der Wortlaut der Delegierten Verordnungen (EU) 2015/68 und (EU) 
2015/96 sowie der Durchführungsverordnung (EU) 2015/504 in isländi-
scher und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblat-
tes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 
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Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 9. Juli 2016 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen1. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Brüssel, den 8. Juli 2016. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 2 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 145/2016 
vom 8. Juli 2016 

zur Änderung von Anhang II (Technische 
Vorschriften, Normen, Prüfung und 

Zertifizierung) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Durchführungsverordnung (EU) 2016/305 der Kommission vom 

3. März 2016 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 37/2010 in 
Bezug auf den Stoff "Gentamicin"1 ist in das EWR-Abkommen auf-
zunehmen. 

2. Die Durchführungsverordnung (EU) 2016/312 der Kommission vom 
4. März 2016 zur Berichtigung der Verordnung (EU) Nr. 37/2010 in 
Bezug auf den Stoff "Tylvalosin"2 ist in das EWR-Abkommen auf-
zunehmen. 

3. Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert 
werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang II Kapitel XIII des EWR-Abkommens werden unter 
Nummer 13 (Verordnung (EU) Nr. 37/2010 der Kommission) folgende 
Gedankenstriche angefügt: 
"- 32016 R 0305: Durchführungsverordnung (EU) 2016/305 der Kom-

mission vom 3. März 2016 (ABl. L 58 vom 4.3.2016, S. 35) 

 
1 ABl. L 58 vom 4.3.2016, S. 35. 
2 ABl. L 60 vom 5.3.2016, S. 3. 
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- 32016 R 0312: Durchführungsverordnung (EU) 2016/312 der Kom-
mission vom 4. März 2016 (ABl. L 60 vom 5.3.2016, S. 3)" 

Art. 2 

Der Wortlaut der Durchführungsverordnungen (EU) 2016/305 und 
(EU) 2016/312 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR-
Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist 
verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 9. Juli 2016 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen1. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Brüssel, den 8. Juli 2016. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 3 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 147/2016 
vom 8. Juli 2016 

zur Änderung von Anhang II (Technische 
Vorschriften, Normen, Prüfung und 

Zertifizierung) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe:  
1. Die Verordnung (EU) 2016/293 der Kommission vom 1. März 2016 

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 850/2004 des Europäischen 
Parlaments und des Rates über persistente organische Schadstoffe 
hinsichtlich des Anhangs I1 ist in das EWR-Abkommen aufzuneh-
men. 

2. Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert 
werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang II Kapitel XV des EWR-Abkommens wird unter Num-
mer 12w (Verordnung (EG) Nr. 850/2004 des Europäischen Parlaments 
und des Rates) folgender Gedankenstrich angefügt: 
"- 32016 R 0293: Verordnung (EU) 2016/293 der Kommission vom 

1. März 2016 (ABl. L 55 vom 2.3.2016, S. 4)" 

 
1 ABl. L 55 vom 2.3.2016, S. 4. 
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Art. 2 

Der Wortlaut der Verordnung (EU) 2016/293 in isländischer und 
norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Eu-
ropäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 9. Juli 2016 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen1. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Brüssel, den 8. Juli 2016. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 4 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 148/2016 
vom 8. Juli 2016 

zur Änderung von Anhang II (Technische 
Vorschriften, Normen, Prüfung und 

Zertifizierung) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Verordnung (EU) 2016/266 der Kommission vom 7. Dezember 

2015 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 440/2008 zur Festle-
gung von Prüfmethoden gemäss der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 
des Europäischen Parlaments und des Rates zur Registrierung, Be-
wertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH) 
zwecks Anpassung an den technischen Fortschritt1 ist in das EWR-
Abkommen aufzunehmen. 

2. Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert 
werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang II Kapitel XV des EWR-Abkommens wird unter Num-
mer 12zza (Verordnung (EG) Nr. 440/2008) folgender Gedankenstrich 
angefügt: 
"- 32016 R 0266: Verordnung (EU) 2016/266 der Kommission vom 

7. Dezember 2015 (ABl. L 54 vom 1.3.2016, S. 1)" 

 
1 ABl. L 54 vom 1.3.2016, S. 1. 
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Art. 2 

Der Wortlaut der Verordnung (EU) 2016/266 in isländischer und 
norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Eu-
ropäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 9. Juli 2016 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen1. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Brüssel, den 8. Juli 2016. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 5 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 149/2016 
vom 8. Juli 2016 

zur Änderung des Anhangs II (Technische 
Vorschriften, Normen, Prüfung und 

Zertifizierung) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe:  
1. Die Durchführungsverordnung (EU) 2016/138 der Kommission vom 

2. Februar 2016 über die Nichtgenehmigung des Wirkstoffs 3-Decen-
2-on gemäss der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen 
Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von Pflanzen-
schutzmitteln1 ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

2. Die Durchführungsverordnung (EU) 2016/139 der Kommission vom 
2. Februar 2016 zur Erneuerung der Genehmigung des Wirkstoffs 
Metsulfuron-methyl als Substitutionskandidat gemäss der Verord-
nung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates 
über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur Ände-
rung des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/20112 
ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

3. Die Durchführungsverordnung (EU) 2016/146 der Kommission vom 
4. Februar 2016 zur Erneuerung der Genehmigung des Wirkstoffs 
Lambda-Cyhalothrin als Substitutionskandidat gemäss der Verord-
nung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates 
über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur Ände-
rung des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/20113 
ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

 
1 ABl. L 27 vom 3.2.2016, S. 5. 
2 ABl. L 27 vom 3.2.2016, S. 7. 
3 ABl. L 30 vom 5.2.2016, S. 7. 
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4. Die Durchführungsverordnung (EU) 2016/147 der Kommission vom 
4. Februar 2016 zur Erneuerung der Genehmigung des Wirkstoffs 
Iprovalicarb gemäss der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von 
Pflanzenschutzmitteln und zur Änderung des Anhangs der Durch-
führungsverordnung (EU) Nr. 540/20111 der Kommission ist in das 
EWR-Abkommen aufzunehmen. 

5. Die Durchführungsverordnung (EU) 2016/177 der Kommission vom 
10. Februar 2016 zur Genehmigung des Wirkstoffs Benzovindiflupyr 
als Substitutionskandidat gemäss der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 
des Europäischen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbrin-
gen von Pflanzenschutzmitteln und zur Änderung des Anhangs der 
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 der Kommission2 ist 
in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

6. Die Durchführungsverordnung (EU) 2016/182 der Kommission vom 
11. Februar 2016 zur Erneuerung der Genehmigung des Wirkstoffs 
Pyraflufen-ethyl gemäss der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des 
Europäischen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen 
von Pflanzenschutzmitteln und zur Änderung des Anhangs der Durch-
führungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 der Kommission3 ist in das 
EWR-Abkommen aufzunehmen. 

7. Die Durchführungsverordnung (EU) 2016/183 der Kommission vom 
11. Februar 2016 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) 
Nr. 686/2012 der Kommission zur Übertragung der Überprüfung der 
Wirkstoffe, deren Genehmigung spätestens am 31. Dezember 2018 
ausläuft, auf die Mitgliedstaaten zum Zweck des Erneuerungsverfah-
rens4 ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

8. Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert 
werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

 
1 ABl. L 30 vom 5.2.2016, S. 12. 
2 ABl. L 35 vom 11.2.2016, S. 1. 
3 ABl. L 37 vom 12.2.2016, S. 40. 
4 ABl. L 37 vom 12.2.2016, S. 44. 
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Art. 1 

Anhang II Kapitel XV des EWR-Abkommens wird wie folgt geän-
dert: 
1. Unter Nummer 13a (Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 

der Kommission) werden folgende Gedankenstriche angefügt: 
"- 32016 R 0138: Durchführungsverordnung (EU) 2016/138 der 

Kommission vom 2. Februar 2016 (ABl. L 27 vom 3.2.2016, S. 5) 
- 32016 R 0139: Durchführungsverordnung (EU) 2016/139 der 

Kommission vom 2. Februar 2016 (ABl. L 27 vom 3.2.2016, S. 7) 
- 32016 R 0146: Durchführungsverordnung (EU) 2016/146 der 

Kommission vom 4. Februar 2016 (ABl. L 30 vom 5.2.2016, S. 7) 
- 32016 R 0147: Durchführungsverordnung (EU) 2016/147 der 

Kommission vom 4. Februar 2016 (ABl. L 30 vom 5.2.2016, S. 12) 
- 32016 R 0177: Durchführungsverordnung (EU) 2016/177 der 

Kommission vom 10. Februar 2016 (ABl. L 35 vom 11.2.2016, S. 1) 
- 32016 R 0182: Durchführungsverordnung (EU) 2016/182 der 

Kommission vom 11. Februar 2016 (ABl. L 37 vom 11.2.2016, 
S. 40)" 

2. Unter Nummer 13zzze (Durchführungsverordnung (EU) Nr. 686/2012 
der Kommission) wird folgender Gedankenstrich angefügt: 
"- 32016 R 0183: Durchführungsverordnung (EU) 2016/183 der 

Kommission vom 11. Februar 2016 (ABl. L 37 vom 12.2.2016, 
S. 44)" 

3. Nach Nummer 13zzzzzt (Durchführungsverordnung (EU) 2015/2198 
der Kommission) werden folgende Nummern eingefügt: 
"13zzzzzu. 32016 R 0138: Durchführungsverordnung (EU) 2016/138 

der Kommission vom 2. Februar 2016 über die Nichtge-
nehmigung des Wirkstoffs 3-Decen-2-on gemäss der 
Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Par-
laments und des Rates über das Inverkehrbringen von 
Pflanzenschutzmitteln (ABl. L 27 vom 3.2.2015, S. 5) 

13zzzzzv. 32016 R 0139: Durchführungsverordnung (EU) 2016/139 
der Kommission vom 2. Februar 2016 zur Erneuerung der 
Genehmigung des Wirkstoffs Metsulfuron-methyl als 
Substitutionskandidat gemäss der Verordnung (EG) Nr. 
1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates 
über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln 
und zur Änderung des Anhangs der Durchführungsver-
ordnung (EU) Nr. 540/2011 (ABl. L 27 vom 3.2.2016, S. 7) 
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13zzzzzw. 32016 R 0146: Durchführungsverordnung (EU) 2016/146 
der Kommission vom 4. Februar 2016 zur Erneuerung der 
Genehmigung des Wirkstoffs Lambda-Cyhalothrin als 
Substitutionskandidat gemäss der Verordnung (EG) Nr. 
1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates 
über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und 
zur Änderung des Anhangs der Durchführungsverord-
nung (EU) Nr. 540/2011 (ABl. L 30 vom 5.2.2016, S. 7) 

13zzzzzx. 32016 R 0147: Durchführungsverordnung (EU) 2016/147 
der Kommission vom 4. Februar 2016 zur Erneuerung der 
Genehmigung des Wirkstoffs Iprovalicarb gemäss der 
Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Par-
laments und des Rates über das Inverkehrbringen von 
Pflanzenschutzmitteln und zur Änderung des Anhangs 
der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 (ABl. 
L 30 vom 5.2.2016, S. 12) 

13zzzzzy. 32016 R 0177: Durchführungsverordnung (EU) 2016/177 
der Kommission vom 10. Februar 2016 zur Genehmi-
gung des Wirkstoffs Benzovindiflupyr als Substitutions-
kandidat gemäss der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 
des Europäischen Parlaments und des Rates über das In-
verkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur Än-
derung des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 
Nr. 540/2011 der Kommission (ABl. L 35 vom 11.2.2016, 
S. 1) 

13zzzzzz. 32016 R 0182: Durchführungsverordnung (EU) 2016/182 
der Kommission vom 11. Februar 2016 zur Erneuerung 
der Genehmigung des Wirkstoffs Pyraflufen-ethyl ge-
mäss der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbrin-
gen von Pflanzenschutzmitteln und zur Änderung des 
Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 
540/2011 der Kommission (ABl. L 37 vom 12.2.2016, 
S. 40)" 

Art. 2 

Der Wortlaut der Durchführungsverordnungen (EU) 2016/138, (EU) 
2016/139, (EU) 2016/146, (EU) 2016/147, (EU) 2016/177, (EU) 2016/182 
und (EU) 2016/183 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der 
EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht 
wird, ist verbindlich. 
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Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 9. Juli 2016 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen1. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Brüssel, den 8. Juli 2016. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 6 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 150/2016 
vom 8. Juli 2016 

zur Änderung von Anhang II (Technische 
Vorschriften, Normen, Prüfung und 

Zertifizierung) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Verordnung (EU) 2016/621 der Kommission vom 21. April 2016 

zur Änderung des Anhangs VI der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 
des Europäischen Parlaments und des Rates über kosmetische Mittel1 
ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

2. Die Verordnung (EU) 2016/622 der Kommission vom 21. April 2016 
zur Änderung des Anhangs III der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 
des Europäischen Parlaments und des Rates über kosmetische Mittel2 
ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

3. Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert 
werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang II Kapitel XVI des EWR-Abkommens werden unter 
Nummer 1a (Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 des Europäischen Parla-
ments und des Rates) folgende Gedankenstriche angefügt: 
"- 32016 R 0621: Verordnung (EU) 2016/621 der Kommission vom 

21. April 2016 (ABl. L 106 vom 22.4.2016, S. 4) 

 
1 ABl. L 106 vom 22.4.2016, S. 4. 
2 ABl. L 106 vom 22.4.2016, S. 7. 
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- 32016 R 0622: Verordnung (EU) 2016/622 der Kommission vom 
21. April 2016 (ABl. L 106 vom 22.4.2016, S. 7)" 

Art. 2 

Der Wortlaut der Verordnungen (EU) 2016/621 und (EU) 2016/622 
in isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des 
Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 9. Juli 2016 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen1. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Brüssel, den 8. Juli 2016. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 7 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 151/2016 
vom 8. Juli 2016 

zur Änderung von Anhang IX 
(Finanzdienstleistungen) des  

EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Der Durchführungsbeschluss (EU) 2015/1612 der Kommission vom 

23. September 2015 zur Änderung der Entscheidung 2008/961/EG 
über die Verwendung der nationalen Rechnungslegungsgrundsätze 
bestimmter Drittländer und der International Financial Reporting 
Standards durch Wertpapieremittenten aus Drittländern bei der Er-
stellung ihrer konsolidierten Abschlüsse1 ist in das Abkommen auf-
zunehmen. 

2. Anhang IX des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geän-
dert werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang IX des EWR-Abkommens wird unter Nummer 23c (Ent-
scheidung 2008/961/EG der Kommission) folgender Gedankenstrich 
angefügt: 
"- 32015 D 1612: Durchführungsbeschluss (EU) 2015/1612 der Kom-

mission vom 23. September 2015 (ABl. L 249 vom 25.9.2015, S. 26)" 

 
1 ABl. L 249 vom 25.9.2015, S. 26. 
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Art. 2 

Der Wortlaut des Durchführungsbeschlusses (EU) 2015/1612 der 
Kommission in isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR-
Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist 
verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 9. Juli 2016 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen1. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Brüssel, den 8. Juli 2016. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 8 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 152/2016 
vom 8. Juli 2016 

zur Änderung von Anhang IX 
(Finanzdienstleistungen) des  

EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Delegierte Verordnung (EU) 2015/1605 der Kommission vom 

12. Juni 2015 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1569/2007 
über die Einrichtung eines Mechanismus zur Festlegung der Gleich-
wertigkeit der von Drittstaatemittenten angewandten Rechnungsle-
gungsgrundsätze gemäss den Richtlinien 2003/71/EG und 2004/109/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates1 ist in das EWR-Ab-
kommen aufzunehmen. 

2. Anhang IX des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geän-
dert werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang IX des EWR-Abkommens wird unter Nummer 29e (Ver-
ordnung (EG) Nr. 1569/2007 der Kommission) folgender Gedanken-
strich angefügt: 
"- 32015 R 1605: Delegierte Verordnung (EU) 2015/1605 der Kommis-

sion vom 12. Juni 2015 (ABl. L 249 vom 25.9.2015, S. 3)" 

 
1 ABl. L 249 vom 25.9.2015, S. 3. 



21 

Art. 2 

Der Wortlaut der Delegierten Verordnung (EU) 2015/1605 in isländi-
scher und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblat-
tes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 9. Juli 2016 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen1. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Brüssel, den 8. Juli 2016. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 9 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 153/2016 
vom 8. Juli 2016 

zur Änderung von Anhang XI (Elektronische 
Kommunikation, audiovisuelle Dienste und 

Informationsgesellschaft) des EWR-
Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Der Durchführungsbeschluss (EU) 2016/339 der Kommission vom 

8. März 2016 zur Harmonisierung des Frequenzbands 2010-2025 MHz 
für tragbare oder mobile drahtlose Videoverbindungen und kabellose 
Kameras, die für die Programmproduktion und Sonderveranstaltun-
gen (PMSE) eingesetzt werden1 ist in das EWR-Abkommen aufzu-
nehmen. 

2. Anhang XI des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geän-
dert werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang XI des EWR-Abkommens wird nach Nummer 5czk 
(Durchführungsbeschluss (EU) 2015/750 der Kommission) folgende 
Nummer eingefügt: 
"5czl. 32016 D 0339: Durchführungsbeschluss (EU) 2016/339 der Kom-

mission vom 8. März 2016 zur Harmonisierung des Frequenz-
bands 2010-2025 MHz für tragbare oder mobile drahtlose Video-

 
1 ABl. L 63 vom 10.3.2016, S. 5. 
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verbindungen und kabellose Kameras, die für die Programmpro-
duktion und Sonderveranstaltungen (PMSE) eingesetzt werden 
(ABl. L 63 vom 10.3.2016, S. 5)" 

Art. 2 

Der Wortlaut des Durchführungsbeschlusses (EU) 2016/339 der 
Kommission in isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR-
Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist 
verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 9. Juli 2016 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Brüssel, den 8. Juli 2016. 

(Es folgen die Unterschriften) 
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Anhang 10 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 156/2016 
vom 8. Juli 2016 

zur Änderung von Anhang XIII (Verkehr) 
des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Verordnung (EU) 2016/583 der Kommission vom 15. April 2016 

zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1332/2011 zur Festlegung 
gemeinsamer Anforderungen für die Nutzung des Luftraums und 
gemeinsamer Betriebsverfahren für bordseitige Kollisionswarnsyste-
me1 ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

2. Anhang XIII des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geän-
dert werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang XIII des EWR-Abkommens wird unter Nummer 66sa 
(Verordnung (EU) Nr. 1332/2011 der Kommission) Folgendes angefügt: 
", geändert durch: 
- 32016 R 0583: Verordnung (EU) 2016/583 der Kommission vom 

15. April 2016 (ABl. L 101 vom 16.4.2016, S. 7)" 

 
1 ABl. L 101 vom 16.4.2016, S. 7. 
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Art. 2 

Der Wortlaut der Verordnung (EU) 2016/583 in isländischer und 
norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Eu-
ropäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 9. Juli 2016 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen1. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Brüssel, den 8. Juli 2016. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 11 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 157/2016 
vom 8. Juli 2016 

zur Änderung von Anhang XX 
(Umweltschutz) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Richtlinie (EU) 2015/1787 der Kommission vom 6. Oktober 2015 

zur Änderung der Anhänge II und III der Richtlinie 98/83/EG des 
Rates über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch1 
ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

2. Anhang XX des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geän-
dert werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang XX des EWR-Abkommens wird unter Nummer 7a 
(Richtlinie 98/83/EG des Rates) Folgendes angefügt: 
", geändert durch: 
- 32015 L 1787: Richtlinie (EU) 2015/1787 der Kommission vom 

6. Oktober 2015 (ABl. L 260 vom 7.10.2015, S. 6)" 

Art. 2 

Der Wortlaut der Richtlinie (EU) 2015/1787 in isländischer und 
norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Eu-
ropäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 
 
1 ABl. L 260 vom 7.10.2015, S. 6. 
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Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 9. Juli 2016 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen1. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Brüssel, den 8. Juli 2016. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 12 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 158/2016 
vom 8. Juli 2016 

zur Änderung von Anhang XX 
(Umweltschutz) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Verordnung (EU) 2016/282 der Kommission vom 26. Februar 

2016 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 748/2009 über die Liste 
der Luftfahrzeugbetreiber, die am oder nach dem 1. Januar 2006 einer 
in Anhang I der Richtlinie 2003/87/EG aufgeführten Luftverkehrstä-
tigkeit nachgegangen sind, mit Angabe des für die einzelnen Luft-
fahrzeugbetreiber zuständigen Verwaltungsmitgliedstaats1 ist in das 
EWR-Abkommen aufzunehmen. 

2. Anhang XX des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geän-
dert werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang XX des EWR-Abkommens wird unter Nummer 21as 
(Verordnung (EG) Nr. 748/2009 der Kommission) folgender Gedanken-
strich angefügt: 
"- 32016 R 0282: Verordnung (EU) 2016/282 der Kommission vom 

26. Februar 2016 (ABl. L 56 vom 2.3.2016, S. 1)" 

 
1 ABl. L 56 vom 2.3.2016, S. 1. 
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Art. 2 

Der Wortlaut der Verordnung (EU) Nr. 2016/282 in isländischer und 
norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Eu-
ropäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 9. Juli 2016 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen1. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Brüssel, den 8. Juli 2016. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 13 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 159/2016 
vom 8. Juli 2016 

zur Änderung von Anhang XXII 
(Gesellschaftsrecht) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Durchführungsverordnung (EU) 2015/884 der Kommission vom 

8. Juni 2015 zur Festlegung technischer Spezifikationen und Verfahren 
für das System der Registervernetzung gemäss Richtlinie 2009/101/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates1 ist in das EWR-Ab-
kommen aufzunehmen. 

2. Anhang XXII des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend 
geändert werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang XXII des EWR-Abkommens wird nach Nummer 1 
(Richtlinie 2009/101/EG des Europäischen Parlaments und des Rates) 
folgende Nummer eingefügt: 
"1a. 32015 R 0884: Durchführungsverordnung (EU) 2015/884 der 

Kommission vom 8. Juni 2015 zur Festlegung technischer Spezifi-
kationen und Verfahren für das System der Registervernetzung ge-
mäss Richtlinie 2009/101/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates (ABl. L 144 vom 10.6.2015, S. 1)" 

 
1 ABl. L 144 vom 10.6.2015, S. 1. 
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Art. 2 

Der Wortlaut der Durchführungsverordnung (EU) 2015/884 in is-
ländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des 
Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 9. Juli 2016 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen1. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Brüssel, den 8. Juli 2016. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 14 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 160/2016 
vom 8. Juli 2016 

zur Änderung von Protokoll 31 zum EWR-
Abkommen über die Zusammenarbeit in 
bestimmten Bereichen ausserhalb der vier 

Freiheiten 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf die Art. 86 und 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Es ist angezeigt, die Zusammenarbeit der Vertragsparteien des EWR-

Abkommens bei aus dem Gesamthaushalt der Europäischen Union 
finanzierten Massnahmen der Union zur Förderung der Funktions-
weise und Entwicklung des Binnenmarkts für Waren und Dienstleis-
tungen fortzusetzen. 

2. Das Protokoll 31 zum EWR-Abkommen sollte daher geändert wer-
den, um diese erweiterte Zusammenarbeit mit Wirkung vom 1. Januar 
2016 zu ermöglichen - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Art. 7 des Protokolls 31 zum EWR-Abkommen wird folgender 
Absatz angefügt: 

"12) Die EFTA-Staaten beteiligen sich ab dem 1. Januar 2016 an den 
Massnahmen der Union zulasten der folgenden Haushaltslinie des Ge-
samthaushaltsplans der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2016: 
- Haushaltslinie 02 03 01: "Funktionieren und Entwicklung des Bin-

nenmarkts für Waren und Dienstleistungen" 
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Art. 2 

Dieser Beschluss tritt am Tag nach Eingang der letzten Mitteilung 
gemäss Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens in Kraft1. 
Er gilt ab dem 1. Januar 2016. 

Art. 3 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Brüssel, den 8. Juli 2016. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 15 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 161/2016 
vom 8. Juli 2016 

zur Änderung von Protokoll 31 zum EWR-
Abkommen über die Zusammenarbeit in 
bestimmten Bereichen ausserhalb der vier 

Freiheiten 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf die Art. 86 und 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Es ist angezeigt, die Zusammenarbeit der Vertragsparteien des EWR-

Abkommens zwecks Aufnahme von aus dem Gesamthaushalt der 
Europäischen Union finanzierten Massnahmen der Union zur Förde-
rung des Gesellschaftsrechts zu erweitern. 

2. Das Protokoll 31 zum EWR-Abkommen sollte daher geändert wer-
den, um diese erweiterte Zusammenarbeit mit Wirkung vom 1. Januar 
2016 zu ermöglichen - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Art. 7 des Protokolls 31 zum EWR-Abkommen wird folgender 
Absatz angefügt: 

"13) Die EFTA-Staaten beteiligen sich ab dem 1. Januar 2016 an den 
Massnahmen der Union zulasten der folgenden Haushaltslinie des Ge-
samthaushaltsplans der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2016: 
- Haushaltslinie 33 02 03 01: "Gesellschaftsrecht." 
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Art. 2 

Dieser Beschluss tritt am Tag nach Eingang der letzten Mitteilung 
gemäss Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens in Kraft1. 
Er gilt ab dem 1. Januar 2016. 

Art. 3 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Brüssel, den 8. Juli 2016. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 16 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 162/2016 
vom 8. Juli 2016 

zur Änderung von Protokoll 31 zum EWR-
Abkommen über die Zusammenarbeit in 
bestimmten Bereichen ausserhalb der vier 

Freiheiten 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf die Art. 86 und 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Es ist angezeigt, die Zusammenarbeit der Vertragsparteien des EWR-

Abkommens auf den Beschluss (EU) 2015/2240 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 zur Einrichtung 
eines Programms über Interoperabilitätslösungen und gemeinsame 
Rahmen für europäische öffentliche Verwaltungen, Unternehmen 
und Bürger (Programm ISA2) als Mittel zur Modernisierung des öf-
fentlichen Sektors1 auszuweiten. 

2. Das Protokoll 31 zum EWR-Abkommen sollte daher geändert wer-
den, um diese erweiterte Zusammenarbeit mit Wirkung vom 1. Januar 
2016 zu ermöglichen - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

Art. 17 (Informationsverbund für den Datenaustausch) des Proto-
kolls 31 zum EWR-Abkommen wird wie folgt geändert: 

 
1 ABl. L 318 vom 4.12.2015, S. 1. 
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1. In Abs. 1 wird folgender Unterabsatz angefügt: 
"Die EFTA-Staaten beteiligen sich ab dem 1. Januar 2016 an den Pro-
jekten und Aktivitäten des Programms der Union gemäss Abs. 6 
Bst. d." 

2. Nach Abs. 5 wird folgender Absatz eingefügt: 

"5a) Mit Beginn der Zusammenarbeit im Rahmen des in Abs. 6 
Bst. d genannten Programms nehmen die EFTA-Staaten uneinge-
schränkt, jedoch ohne Stimmrecht am Ausschuss für Interoperabili-
tätslösungen für europäische öffentliche Verwaltungen, Unternehmen 
und Bürger (ISA2-Ausschuss), der die Europäische Kommission bei 
der Durchführung, Verwaltung und Weiterentwicklung dieses Pro-
gramms unterstützt, teil." 

3. In Abs. 6 wird Folgendes angefügt: 
"d) im Hinblick auf die Teilnahme ab 1. Januar 2016: 

- 32015 D 2240: Beschluss (EU) 2015/2240 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 zur Ein-
richtung eines Programms über Interoperabilitätslösungen 
und gemeinsame Rahmen für europäische öffentliche Ver-
waltungen, Unternehmen und Bürger (Programm ISA2) als 
Mittel zur Modernisierung des öffentlichen Sektors (ABl. L 
318 vom 4.12.2015, S. 1). 
Liechtenstein wird von der Teilnahme an und dem Finanz-
beitrag zu dem Programm ausgenommen." 

Art. 2 

Dieser Beschluss tritt am Tag nach Eingang der letzten Mitteilung 
gemäss Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens in Kraft1. 
Er gilt mit Wirkung vom 1. Januar 2016. 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Art. 3 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Brüssel, den 8. Juli 2016. 

(Es folgen die Unterschriften) 
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